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Wehrdienst: Der Fragebogen ist beantwortet – wie geht es weiter?
Wenn der Fragebogen zwei Wochen nach der zweiten Mahnung nicht ausgefüllt wird, kann ein ORDNUNGSWIDRIGKEITSVERFAHREN eingeleitet werden

Seit etwa vier Monaten
erhalten 18-Jährige
wieder Post von der

Bundeswehr. Das neue
Wehrdienstmodell wurde
zum Jahreswechsel einge-
führt. Der erste Schritt der
Rekrutierung: Die Zusen-
dung eines QR-Codes an al-
le,diegerade18Jahrealtge-
worden sind. Dieser führt zu
einem Online-Fragebogen.
Männer sind zur Auskunft
verpflichtet; Frauen können
freiwillig teilnehmen.

Was passiert,wennman den
Fragebogen ignoriert?
Einen Monat haben junge
Männer Zeit, den Fragebo-
gen auszufüllen. Zweimal
wird gemahnt. Wenn der
Fragebogen zwei Wochen
nach der zweiten Mahnung
nicht ausgefüllt wird, kann
ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren eingeleitet wer-

den, das zur Verhängung
eines Bußgelds führen kann.
„Nach den aktuellen haus-
internen Planungen ist ein
Bußgeld in Höhe von 250
Euro vorgesehen“, sagte die
Ministeriumssprecherin der
Deutschen Presse-Agentur.

Was fragt die Bundeswehr im
Fragebogen ab?
● Angaben zur Person, zum
Geschlecht, zumFamilien-
stand und zu weiteren
Staatsangehörigkeiten

● ob Interesse an einem
Wehrdienst besteht

● Körpergröße und Gewicht
● Schwerbehinderung oder
eine entsprechende
Gleichstellung

● Bildungsabschlüsse sowie
sonstige Befähigungen
und Qualifikationen

● Selbsteinschätzung der
körperlichen Leistungsfä-
higkeit

● Wehrdienst in fremden
Streitkräften

Wie geht es dannweiter?
Falls Interesse an einem
Wehrdienst (mindestens
sechs Monate) bekundet
wurde, geht das Verfahren
nun in die nächste Runde:
Die Bundeswehr lädt alle
Freiwilligen, die für den
Dienst als Soldatin oder Sol-
dat geeignet erscheinen, in
ein Karrierecenter ein. Dort
durchlaufen die Bewerber
diemedizinischeMusterung
und weitere Eignungstests.

Muss ich nicht zurMusterung,
wenn ich kein Interesse be-
kundet habe?
Die verpflichtende Muste-
rung soll schrittweisewieder
ausgeweitet werden. Für al-
le Männer, die ab dem 1. Ja-
nuar 2008 geboren wurden,
wird die Musterung wieder

zur Pflicht, informiert das
Bundesministerium der Ver-
teidigung. Zunächst werden
allerdings erst mal diejeni-
gen ärztlich untersucht, die
ihre Bereitschaft für eine
freiwillige Wehrdienstleis-
tung mittels des Fragebo-
gens bekundet haben. „Im
Rahmen freier Kapazitäten
werden schrittweise anstei-
gend weitere Teile des Jahr-
gangs 2008 gemustert“,
heißt es seitens des Ministe-
riums.

Was passiert bei Assessment
undMusterung?
Bei Assessment und Muste-
rung wird die körperliche,
geistige und charakterliche
Eignung für den Dienst in
der Bundeswehr untersucht
und mögliche Verwendun-
gen werden geprüft.
Bei einer Untersuchung

wird festgestellt, ob Perso-

nen den Belastungen des
Soldatenberufs körperlich
gewachsen sind. Ein Arzt
oder eine Ärztin prüft unter
anderem Gehör, Sehkraft
und Blutdruck sowie die all-
gemeine körperliche Belast-
barkeit.
Ein Computer-Test prüft

Selbsteinschätzung, Aspek-
te von logischem Denken,
Reaktionsfähigkeit und
räumlichem Vorstellungs-
vermögen. Zusätzlich er-
folgt ein persönliches Ge-
spräch.
In einigen Fällen findet

laut der Bundeswehr auch
einGesprächmit einemPsy-
chologen oder einer Psycho-
login statt. Möchte sich ein
Kandidat für eine Dienstzeit
von zwei Jahren oder länger
als Soldat auf Zeit verpflich-
ten, folgen weitere Statio-
nen. Am Ende des Muste-
rungstages wird das Muste-

rungsergebnis mitgeteilt
und ein abschließendes Be-
ratungsgespräch geführt.
Der Gemusterte kann nun
sagen, ob und wo er einen
Dienst wünscht. Die Bun-

deswehr legt einen Standort
fest. Der oder die Wehr-
dienstleistende tritt dann
zum vereinbarten Termin
den Dienst in der Bundes-
wehr an. DPA

IMKARRIERECENTER durchlaufen Bewerber die Musterung undweitere
Eignungstests. Foto:MarijanMurat/dpa

Muss ich den Urlaub für das ganze Jahr festlegen?
NATHALIE OBERTHÜR, Fachanwältin für Arbeitsrecht, gibt Auskunft

Spontan ans Meer oder
über das verlängerte Wo-

chenende in den Skiurlaub?
Vielen Arbeitgebern ist an
einer langfristigen Urlaubs-
planung gelegen. Aber: Wer
seinenUrlaub für das gesam-
te Jahr schon verplant hat,
hatkaumSpielraumfürkurz-
entschlossene Aktionen.
Muss ich mich dem Wunsch
des Chefs dennoch beugen?
„Arbeitgeber können

Arbeitnehmer nicht zwin-

gen, den Urlaub für das gan-
ze Jahr festzulegen“, sagt
Nathalie Oberthür, Fachan-
wältin für Arbeitsrecht.
Grundsätzlich gilt, dass
Arbeitgeber die Urlaubspla-
nung für das komplette Jahr
erbitten dürfen, Angestellte
aber nicht dazu verpflichtet
sind, sich dann schon für die
gesamte Zeit festzulegen.
Aber derArbeitgeber kann

bestimmte Urlaubstage vor-
geben. So kann er etwa bei

Betriebsferien vorschreiben,
dass dort ein Teil der zur Ver-
fügung stehenden Urlaubs-
tage verwendet werden
muss.
Auch wenn Urlaubswün-

sche nicht direkt für das gan-
ze Jahr eingereicht werden,
sondern erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt, müssen
Arbeitgeber die Wünsche
berücksichtigen. Das gilt
ebenso bei kurzfristigeren
Urlaubsanträgen: Der

Arbeitgeber kann die
Urlaubstage nur ablehnen,
wenn es betrieblicheGründe
gibt, die dagegen sprechen,
oder sie aufgrund des
Urlaubs anderer Mitarbei-
tender nicht gewährtwerden
können, so Oberthür.
Nathalie Oberthür ist

Fachanwältin für Arbeits-
recht und Vorsitzende des
Ausschusses Arbeitsrecht im
Deutschen Anwaltverein
(DAV). DPA

Love Scamming trifft Ältere: Woran Sie den Betrug erkennen
KOMPLIMENTE, LIEBEVOLLEWORTE, GROßE GEFÜHLE: Was schön beginnt, kann eine Falle sein. Oft tappen ältere Menschen hinein. Wann die Alarmglocken schrillen sollten.

Wer die rosa-rote Brille
aufhat, schaut vielleicht

nicht mehr so genau hin. Ge-
nau das nutzen Betrüger
beimLoveScammingaus.Sie
täuscheneineemotionaleBe-
ziehung in sozialen Netzwer-
ken vor - und versuchen
dann, ihre Opfer abzuzo-
cken.

Es ist einemoderneVersion
des Heiratsschwindlers - mit
Fake-Profilen. Der Kontakt
entsteht meist über soziale
Netzwerke wie Facebook
oder Instagram,Dating-Platt-
formen oder Singlebörsen.
In der Zeitschrift „Senioren

Ratgeber“erklärt der ehema-
lige Polizeikommissar und
Seniorensicherheitsberater
Wolfgang Sinn, wie man die
Betrugsmascheerkennt - und
gibt Tipps, wie man sich
schützen und wehren kann
Sinn beschreibt das Vorge-
hen: Die Betrüger machen
Komplimente, schreiben
ihrem Gegenüber viele schö-
ne Worte und machen große
Versprechen. So wird wo-

chenlang romantisch hin und
her gechattet - und plötzlich
bitten sie umGeld. Und dann
häufen sich die Forderungen.
Objektiv betrachtet scheint

diese Masche sehr durch-
schaubar. Doch imTrubel der
Gefühle ist es nicht immer so
offensichtlich. Oftmanipulie-
ren die Täter ihre Opfer. Sie
seien sehr geschickt, „mit
Wort und Schrift die Gefühls-
welt der Betroffenen zu errei-
chen und durcheinanderzu-
bringen“, so Sinn.
Zwar kann es auch jüngere

Leute treffen, doch häufig
seien es ältereMenschen, die
neugierig oder einsam sind
und einen Partner für den
letzten Lebensabschnitt su-

chen, die in die Falle tappen.
Meist merken Angehörige

oder Freunde, dass etwas
nicht stimmt – können aber
mit ihren Sorgen nicht immer
durchdringen.

Mögliche Indizien sind:
● Das Gegenüber schickt sel-
ten oder erst nachmehrma-
ligerBitteeinBild.DieFotos
seien dann meistens aus
dem Internet kopiert, so
Wolfgang Sinn.

● Mögliche Treffen werden
immer wieder herausgezö-
gert, schreibt die Internet-
seite „Weisser Ring“, eine
Hilfsorganisation für Krimi-
nalitätsopfer.

● Die große Liebe soll ein

Geheimnis bleiben, weil
der Rest der Welt sonst
neidischwäre.Häufig gibt
der oder die Gegenüber
auchan,dasserodersie im
Ausland lebt – und Geld
für einen Flug, ein Visum
oder für die kranke Fami-
lie braucht. Das Geld be-
kommemanzurück,wenn
man nur noch einmal in-
vestiere, lautet das (leere)
Versprechen.

● Bereits nachkurzerZeit ist
oft schon die Rede von
Hochzeit. Und die Liebes-
bekenntnisse überschla-
gen sich.
Wer Zweifel hat, sollte

versuchen, möglichst viel
über sein Gegenüber he-

rauszubekommen. Doch
FotosundProfile im Internet
können natürlich Fake sein,
erinnert Wolfgang Sinn. Er
rät: Auf keinen Fall Geld
schicken! Auch wenn die
Begründung noch so gut ist
oder die Not noch so groß
klingt.

Doch darauf hereingefallen
- was nun?
Wer bemerkt, dass er auf
Love Scamming hereinge-
fallen ist, kann sichwehren.
Auch um andere Opfer da-
vor zu schützen, ist es wich-
tig, keine falsche Scham zu
haben. Stattdessen emp-
fiehlt die Zeitschrift „Senio-
ren Ratgeber“:

● Sofort den Kontakt abbre-
chen.

● Bei Bedarf eine neueHan-
dynummer oder Maila-
dresse besorgen.

● Anzeige bei der Polizei er-
statten - dabei gesammel-
te Daten wie Fotos, Mails,
Chatverläufe übergeben.

● Und um andere zu schüt-
zen: Das Profil beim sozia-
len Netzwerk oder dem
Betreiberder Internetseite
oder Plattform melden -
falls es nicht schon ge-
löscht wurde.
AußerdemkönnenSelbst-

hilfegruppen und Hilfs-
organisationen wie Weisser
Ring (weisser-ring.de) wei-
terhelfen. DPA

Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub in Sachsen ab 01.01.2027
Anzeige

Am 05.02.2026 hat der Sächsische
Landtag das „Gesetz über den An-
spruch auf Qualifizierungszeit im
Freistaat Sachsen“ beschlossen. Das
Gesetz regelt einen ab 2027 beste-
henden Rechtsanspruch auf drei
Tage bezahlte Freistellung pro Ka-
lenderjahr für berufliche, politische
oder ehrenamtliche Weiterbildung.

1. Hintergrund
Auf nationaler Ebene wurde von
der damaligen Bundesregierung
erstmals 1967 auf Antrag der SPD
der „Bericht über Bildungsurlaub“
vorgelegt, die Einführung des Bil-
dungsurlaubs auf Bundesebene aber
aus wirtschaftlichen Gründen ab-
gelehnt. Nachgehend beschlossen
die Bundesländer - mit Ausnahme
von Bayern und Sachsen - in lan-
desspezifischer Ausgestaltung einen
Rechtsanspruch für Beschäftigte,
sich für die berufliche oder politische
Weiterbildung freistellen zu lassen.

Nunmehr hat auch Sachsen diesen ab
2027 bestehenden Rechtsanspruch
auf Bildungsurlaub bzw. „Qualifizie-
rungszeit“ eingeführt.

2. Kritik am Bildungsurlaub
In der Vergangenheit wurden im-
mer wieder verfassungsrechtliche

Bedenken an einzelnen landesge-
setzlichen Regelungen geäußert. Es
erschien nämlich fragwürdig, ob
Arbeitgeber durch bezahlte Freistel-
lung belastet und verpflichtet wer-
den können, berufliche, politische
und ehrenamtliche Weiterbildung
der Beschäftigten sicherzustellen.
Sächsische Wirtschaftsverbände und
Industrie- und Handelskammern
sprachen sich gegen die Neurege-
lung aus. Aus Sicht der Kammern
und Wirtschaftsverbände geht das
Gesetz an der betrieblichen Realität
vorbei, schränkt die unternehme-
rische Freiheit ein und führt zu zu-
sätzlichem Aufwand ohne erkennba-
ren Mehrwert. Insbesondere wurde
zu bedenken gegeben, dass 94 % der
sächsischen Betriebe über weniger
als zehn Beschäftigte verfügen. Zu-
sätzliche Ausfälle von Mitarbeitern
sind für kleine Unternehmen kaum
zu kompensieren. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Wirtschafts-

und Arbeitsmarktentwicklung und
der Debatte um die Streichung von
Feiertagen zur Stärkung der Wirt-
schaft in Deutschland, erscheint die
zeitgleiche Einführung eines Rechts-
anspruchs auf drei Bildungsurlaubs-
tage in Sachsen tatsächlich fragwür-
dig. Naheliegender erscheint, keine
Feiertage zu streichen, aber auch
keine zusätzlichen Urlaubsansprü-
che einzuführen.

3. Bisherige Relevanz in anderen
Bundesländern
Die tatsächliche Inanspruchnahme
der Bildungsfreistellung auf Grund-
lage der landesgesetzlichen Vor-
schriften liegt bei ca. 1 %. Praktisch
wird der gesetzliche Bildungsurlaub
also selten genutzt.

4. Umsetzung in sächsischen Be-
trieben und Verwaltungen
Auch wenn Beschäftigte in der Ver-
gangenheit kaum von ihrem An-

spruch auf Bildungsurlaub Gebrauch
machten, sollten sich sächsische
Arbeitgeber, Betriebsräte und Be-
schäftigte mit dem Thema vertraut
machen und auf die Neuregelung
vorbereiten. Insbesondere ist aus Ar-

beitgebersicht künftig zu empfehlen,
dass bei betrieblichen Weiterbildun-
gen eine Vereinbarung geschlossen
wird, wonach die Freistellung für
eine Weiterbildung auf den neuge-
schaffenen Freistellungsanspruch

angerechnet wird.
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